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Infoblatt |AV-Flex & BFGE 
Informationen über die Aufnahme das AV-Flex und die Berufsfachschule Gesundheit 

und Ernährung – Dein Weg zum MSA 

 
(Voraussetzung: Erster Allgemeiner Schulabschluss) 

 

Bildungsziel 
 
Das vorrangige Ziel des AV-Flex und der 
Berufsfachschule Gesundheit und Ernäh-
rung ist die Ausbildungsreife der Schüle-
rinnen und Schüler sowie die Vermittlung in 
ein duales Ausbildungsverhältnis. 
Sie hat die Aufgabe, junge Menschen auf 
unterschiedliche Berufe vorzubereiten und 
ihre Allgemeinbildung unter fachbezogenem 
Ansatz zu erweitern und zu vertiefen. An der 
Elly-Heuss-Knapp-Schule sind das beson-
ders Berufe im Gesundheits-, Ernährungs- 
Bereich. Bei erfolgreichem Abschluss nach 
2 Jahren kann der Mittlere Schulabschluss 
erworben werden. 
 
Voraussetzungen für die Aufnahme 
 
In die AV-flex können Schülerinnen und 
Schüler mit dem Ersten Allgemeinbilden-
den Schulabschluss aufgenommen wer-
den.  
Englischkenntnisse auf der Niveaustufe 
A2 werden vorausgesetzt.  
Ist die Anzahl der Bewerbungen größer als 
die Anzahl der vorhandenen Schulplätze, so 
entscheiden die in der pädagogischen Kon-
ferenz abgestimmten Kriterien über die Auf-
nahme. 
 
Dauer und Ziele der Ausbildung/Berech-
tigungen 
 
Erstes Jahr: 
Im ersten Jahr gehen die Schülerinnen und 
Schüler an der Elly-Heuss-Knapp-Schule im 
Rahmen der AV-Flex Klasse an 3 Tagen in 

der Woche zur Schule und an 2 Tagen in 
ein Praktikum.  
Im ersten Halbjahr sollte das Praktikum im 
Bereich Gesundheit oder Ernährung stattfin-
den. Im zweiten Schulhalbjahr kann das 
Praktikum in einem Betrieb nach Wahl satt-
finden.  
Wenn sich über dieses Praktikum eine Ver-
mittlung in ein duales Ausbildungsverhältnis 
ergibt, ist es dort ebenfalls möglich, den Mitt-
leren Schulabschluss zu erwerben. 
Wird am Ende des ersten Jahres ein Noten-
durchschnitt von 3,5 und besser erreicht, 
kann eine Versetzung ins 2. Jahr erfolgen, 
sofern die Leistungen im Fach Englisch min-
destens ausreichend sind. 
Eine Wiederholung des ersten Jahres ist im 
Regelfall nicht möglich. 
 
Zweites Jahr: 
Im zweiten Jahr findet an 5 Tagen sehr viel 
Unterricht statt, d.h. 6 Unterrichtsstunden in 
Gesundheit, 4 in Ernährung, 6 in Mathema-
tik, 6 in Deutsch und 6 Stunden Englisch. 
Dazu kommen noch die Fächer Sport, Reli-
gion und Wirtschaft / Politik. Das bedeutet, 
dass die Schultage lang sind. 
Am Ende des Schuljahres wird eine Ab-
schlussprüfung in den Fächern Deutsch, 
Englisch, Mathematik sowie Gesundheit und 
Ernährung geschrieben.  
Am Ende dieses Schuljahres kann der Mitt-
lere Schulabschluss erworben werden.  
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Unterricht 
 

1. Jahr 

Unter-
richts-
stunden 
/ Woche 

Fach/ Fächer 

4 Gesundheit, Ernährungslehre 

2 Deutsch, Mathematik, Wirt-
schaft/Politik, Englisch, Allge-
meine Datenverarbeitung 

1 Sport 

 
2 Tage Praktikum im Betrieb 
 

2. Jahr 

Unter-
richts-
stunden 
/ Woche 

Fach/ Fächer 

6 Gesundheit, Deutsch, Mathe, 
Englisch 

4 Ernährungslehre 

2 Wirtschaft/politik, Religion 

1 Sport 

 
Kosten des Schulbesuchs und finanzielle 
Förderung 
 
Der Schulbesuch der beider Jahre ist schul-
geldfrei.  
Lernmittel werden im Rahmen der geltenden 
Bestimmungen kostenlos zur Verfügung ge-
stellt. 
Kosten für kleinere Lernmittel (Arbeitshefte, 
Unterrichtsmaterialien) und gemeinsame 
und verbindliche Seminarfahrten müssen 
von den Schülerinnen und Schülern selbst 
getragen werden.  
Unter bestimmten Voraussetzungen kann 
Beihilfe nach dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz (BAföG) beantragt werden.  
 

 
 
Anmeldung 
 
Sie helfen der Verwaltung, wenn Ihre Bewer-
bung folgende Reihenfolge einhält: 

1. vollständig ausgefülltes Anmel-
deformular 

2. tabellarischer, lückenloser und 
unterschriebener Lebenslauf 

3. beglaubigte Kopie des letzten 
Zeugnisses zum Nachweis des 
für diesen Bildungsgang erfor-
derlichen Schulabschlusses. 
Sollte das Abschlusszeugnis 
noch nicht vorliegen, wird das 
letzte Halbjahreszeugnis in be-
glaubigter Fotokopie benötigt. 

4. weitere beglaubigte Zeugnisko-
pien 

5. evtl. Praktikumsnachweise 
 
Eine Rücksendung aller eingereichten 
Bewerbungsunterlagen können wir aus 
technischen Gründen leider nicht leisten. 
Wir bitten deshalb auch darum, keine Be-
werbungsmappen, Schnellhefter, Pros-
pekthüllen oder ähnl. mitzuschicken. 
 
Spätester Anmeldetermin für das im August 
beginnende Schuljahr ist jeweils der 28. 
Februar. Bitte nur vollständige Unterlagen 
einreichen. Unvollständige Bewerbungen 
werden nicht bearbeitet! Spätere Anmeldun-
gen können nur berücksichtigt werden, 
wenn noch nicht alle Schulplätze vergeben 
sind. 
 


